
               GEBÜHRENORDNUNG  
  

  Seite 1 von 3 
   Aktualisiert am 09.07.2025 

Kirche  
 

Veranstaltungen (für max. 570 Personen) 
 

Einheimische 400.00 

Auswärtige & kommerzielle Nutzung 800.00 

Organist  300.00 

Zusätzlicher Aufwand des Sigrist pro h 70.00 

Orgelbenutzung 100.00 

Flügelbenutzung 60.00 

Bühne für Chöre 50.00 
 

Im Mietpreis für Konzerte in der Kirche sind 2h Aufwand des Sigrists inklusive. 
Dies umfasst die Beratung, Besichtigung, Übergabe, Rücknahme sowie Reinigungsarbeiten. 
Der zusätzliche Aufwand des Sigrists, z. B. durch längere Präsenzzeiten für Aufbau, Abbau 
oder während der Durchführung des Anlasses sowie Nachreinigungsarbeiten, werden sepa-
rat verrechnet. 
 

Hochzeit und Abdankung für Mitglieder der ref. Kirche Bäretswil  
und Mitglieder der ref. Landeskirche des Kantons Zürich1  
 

Kirche inkl. Garten kostenfrei   1 

Pfarrperson kostenfrei   1 

Organist kostenfrei   1 

Zusätzlicher Aufwand des Sigrists pro h 70.00     

  
Im Mietpreis für Abdankungen und Hochzeiten in der Kirche sind 4 h Aufwand des Sigrists 
inklusive. 
Dies umfasst die Beratung, Besichtigung, Proben, Übergabe, Einrichten der Kirche, Präsenz & 
Unterstützung während des Anlasses, Rücknahme sowie Reinigungsarbeiten.  
Der zusätzliche Aufwand des Sigrists, z.B. durch längere Präsenzzeiten für Aufbau, Abbau  
oder während der Durchführung des Anlasses sowie Nachreinigungsarbeiten, werden sepa-
rat verrechnet. 
 

1 Bei Trauungen muss mindestens ein Ehepartner Mitglied der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons 
Zürich sein und dies mit einer Bestätigung belegen. Wenn bei Abdankungen der oder die Verstorbene nicht 
Mitglied der Zürcher Landeskirche ist, muss es mindestens ein Teil der engsten Angehörigen sein. 
 

Kirchenmitgliedern aus anderen christlichen Konfessionen oder aus anderen Kantonen steht die Kirche auf An-
frage für Trauungen und Abdankungen zur Verfügung. Sie müssen aber im Normalfall ihren eigenen Pfarrer 
oder ihre eigene Pfarrerin mitbringen. Der Ortspfarrer kann für die Durchführung der Zeremonie angefragt 
werden, ebenfalls für die Abdankung einer konfessionslosen Person. Es besteht jedoch kein Anspruch darauf. 
 

Auswärtigen und Nichtmitgliedern der Zürcher Landeskirche, wird die Infrastruktur (Kirche, Organist und 
Sigrist) in Rechnung gestellt. Für die Arbeit des Pfarrers wird gebeten, einen angemessenen Betrag an den Ge-
meindeförderverein Bäretswil zu überweisen IBAN CH16 0070 0110 0044 7716 4. Eine Liste mit den Ansätzen 
erhalten Sie von der Pfarrperson.  
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Kirchgemeindehaus  
 

  
Tarif 1  

Einheimische 
Tarif 2  

Auswärtige 

Dachraum 80.00 160.00 

Saal, Foyer & Garten 200.00  400.00 

Saal, Foyer mit Technik  230.00 430.00 

Foyer & Garten 80.00 160.00 

Gruppenraum UG 80.00 160.00 

Küche inkl. Geschirr und Steamer 150.00 300.00 

      

Sigrist: Arbeitszeit nach Aufwand pro h 70.00 70.00 
 

Im Mietpreis für das Kirchgemeindehaus ist 1 h Aufwand des Sigrists inklusive.  
Dies umfasst die Beratung, Besichtigung, Übergabe und Rücknahme. 
Der zusätzliche Aufwand des Sigrists, z.B. durch Nachreinigung oder längere Präsenzzeiten 
für Aufbau, Abbau oder während der Durchführung des Anlasses, wird separat verrechnet. 
 
 

Stübli 
 

  
Tarif 1  

Einheimische 
Tarif 2  

Auswärtige 

Aufenthalt EG inkl. Küche 200.00 400.00 

Sigrist: Arbeitszeit nach Aufwand pro h 70.00 70.00 
 

Im Mietpreis für das Stübli ist 1 h Aufwand des Sigrists inklusive.  
Dies umfasst die Beratung, Besichtigung, Übergabe und Rücknahme. 
Der zusätzliche Aufwand des Sigrists, z.B. durch Nachreinigung oder längere Präsenzzeiten für 
Aufbau, Abbau oder während der Durchführung des Anlasses, wird separat verrechnet.  

 

 
 

Kindergeburtstag im Stübli 
 
Für Kinder bis 11 Jahre in Begleitung von mindestens einem Elternteil, ist es jeweils von 
Montag bis Freitag bis 17.00 Uhr möglich, den Geburtstag im Stübli zu feiern.  
Der Abgabetermin ist spätestens um 17.30 Uhr. 
 
Mietpreis für Mitglieder der ref. Kirche Bäretswil  Fr. 100.00 
Mietpreis für Nichtmitglieder    Fr. 150.00 
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Geräte / Inventur  
 

  
Tarif 1  

Einheimische 

Klavier/e-Piano 50.00 

Orgelbenutzung 100.00 

Beamer inkl. Mikrofon 30.00 

Bühne 60.00 

Flipchart/Moderationswände kostenfrei 

 
 

Kaffee / Kehrichtentsorgung 
 

  
Tarif 1  

Einheimische 

Nutzung Kaffeemaschine inkl. Kaffee, Rahm, 
Zucker (Preis pro Kaffee) 2.00 

Nutzung Kaffeemaschine inkl. Kaffee (Preis 
pro 500g, ergibt maximal 50 Kaffees) 30.00 

500g Kaffee inkl. Rahm und Zucker  35.00 

Kehrichtentsorgung 35l 4.00 

Kehrichtentsorgung 110l 9.00 

 
Mit unserm Talem-Kaffee unterstützen wir Frauenprojekte in Äthiopien. 
 
 
 
 
 
 
Die Gebührenordnung wurde am 12.06.2025 genehmigt und tritt ab sofort in Kraft. 

 

 

Der Präsident Die Aktuarin 

Daniel Meier Janine Scherrer 

 


